
An den
Gemeindevorstand

Ortsstraße 124

64756 Mossautal

Abs.: BUND-Odenwald,  Rondellstraße 9, 64739 Höchst i. Odw.

Betr.: Bauleitplanung „Heuhotel“ 
           hier: Ihr Schreiben vom 06.09.2018

Beteiligung gemäß §3(1) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit geben wir Ihnen im Auftrag und im Namen des BUND-Hessen e.V. 
folgende Anregungen zum Planentwurf vom 30. August 2018. 

- Infolge  der  überbaubaren  Fläche  ist  die  Planung  nicht  aus  dem
Flächennutzungsplan der Gemeinde entwickelt.

- Die Richtlinie  2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für
Maßnahmen  der  Gemeinschaft  im  Bereich  der  Wasserpolitik  (EU-
Wasserrahmenrichtlinie  (WRRL))  des  Europäischen  Parlamentes  und
des  Rates  vom  23.  Oktober  2000  ist  mit  ihrem
Verschlechterungsverbot  uneingeschränkt  einschlägig.  Der  Hinweis,
die  Regenwasserentsorgung  soll  unverändert  beibehalten  werden,
erfüllt nicht die gebotene Prüfung, ob hier Verbesserungen vorzusehen
sind.

- Die 'Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung
der  natürlichen  Lebensräume  sowie  der  wildlebenden  Tiere  und
Pflanzen' (FFH-Richtlinie) ist uneingeschränkt einschlägig.  Das Gebiet
gemeinschaftlicher  Bedeutung  DE-6319-303  „Oberlauf  und
Nebenbäche  der  Mümling“  ist  von  der  Planung  betroffen.  Dessen
Schutzziele dürfen durch die vorliegende  Planung nicht beeinträchtigt
werden.
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- Die  vorgelegte  Planung  macht  deutlich,  dass  die  Grundlagen  des
Baugesetzbuches durch die Gemeinde Mossautal einseitig zugunsten
der  Förderung  von  Nutzungen  ausgelegt  werden.  Die  Pflicht  zur
Erfassung und planerischen Bewältigung von Planungsfolgen für Natur
und Umwelt  wird nicht angemessen erfüllt.  Es fehlt  vollständig eine
Abschätzung der Umweltfolgen, die aus der Änderung resultieren. Wir
erwarten  gemäß  §1a(3)  BauGB  -  Leistungsfähigkeit  des
Naturhaushaltes -  und §1a (5) BauGB - Klimaschutz - eine Analyse des
bestehenden  Zustandes  sowie  Festsetzungen  zur  Verwendung
regenerativer  Energie  zur  Gebäudeheizung  sowie  zur
Regenwasserversickerung bzw. Verwendung.

- Die  im  Planentwurf  dargelegte  naturschutzfachliche
Untersuchungsmethodik schließt nach unserer Einschätzung nicht aus,
dass geschützte Arten wie Zauneidechse, Fledermäuse sowie Rotmilan
und  Steinkauz beeinträchtigt werden können. Das Plangebiet gehört
zum  Jagdraum  der  genannten  Vogelarten,  in  den  Gebäuden  sind
Fledermausquartiere  wahrscheinlich.   Wir  halten  die  Erstellung  eine
vollständigen Artenkatalogs für  alle gesetzlich geschützten Arten für
unverzichtbar, um begründete Aussagen zum Naturschutz machen zu
können. Die Auswertung vorhandener Unterlagen sowie eine einmalige
Begehung genügen ausdrücklich nicht dieser Forderung. Wir halten die
im  Umweltbericht  geäußerte  Absicht  der  Gemeinde,  auf  eine
detaillierte  Untersuchung  bedrohter  Arten  zu  verzichten,  für  nicht
sachgerecht. Wir sind nicht der Auffassung, dass die Umnutzung der
Scheune per se zu keinem Konflikt  mit  dem Artenschutz nach §44ff
BNatSchG führt.

- Wir halten die Untersuchung von mindestens zwei Vegetationsperioden
für  den  weiteren  Planungsbereich,  der  sämtliche  angrenzenden
Grundstücke bis zu einer Entfernung von ca. 200m umfassen muss, für
angemessen.

- Wir  halten  eine  zusammenhängende  Ausgleichsfläche  in  engem
räumlichen Zusammenhang mit  dem Plangebiet  für  erforderlich,  um
die Schutzinteressen von nachgewiesenen Lebensräumen oder Arten
der FFH-Anhänge I, II und IV zu berücksichtigen.

- Wir  halten  es  grundsätzlich  für  problematisch,  wenn  bei  geplanten
Veränderungen  stets  unter  Hinweis  auf  die  Flächengröße  von
'unerheblichen'  negativen  Einflüssen  geredet  wird.  Die  gesetzliche
Verpflichtung,  Veränderungen,  die  von  der  Planung  hervorgerufen
werden, zu quantifizieren, wird damit nicht erfüllt. 
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- Die Festsetzungen des Planes enthalten keinen Schutz für die beiden
großen Eichen an der Scheunenzufahrt. Falls deren Beseitigung durch
die  Planung  weiterverfolgt  wird,  ist  eine  entsprechende
Eingriffsbilanzierung unumgänglich.

- Die  Festsetzung  zum  Erhalt  von  Gehölzen  sollte  um  ihre
Rechtsgrundlage  (§9(1)  Nr.  20  BauGB)  ergänzt  werden,  um
Missverständnisse auszuschließen.  Die Gemeinde  legt nicht dar, wie
diese Festsetzung realisiert werden soll. Es fehlt die Trägerschaft sowie
Bestimmungen zur Pflege und deren Kosten. 

- Wir halten die Aussage in Nr. 13 des Umweltberichts nicht für korrekt.
Die  Gemeinde  muss  die  Realisierung  der  umweltrelevanten
Festsetzungen des Planes auf jeden Fall kontrollieren. Ein Verzicht auf
diese Kontrolle erscheint angesichts des bekannten jahrzehntelangen
Vollzugsdefizits im Odenwaldkreis nicht angebracht.

Mit freundlichen Grüßen

BUND-Odenwald

Harald Hoppe
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